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Österreichisch-deutsche Konsultationsvereinbarung zu 
Hinterbliebenenpensionen 

Konsultationsvereinbarung vom 10. August 2012 zur Besteuerung von 
Hinterbliebenenpensionen nach Artikel 19 Absatz 2 des DBA Österreich-Deutschland, BGBl. 
III Nr. 182/2002 

Nach Artikel 19 Absatz 2 dürfen „Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einer seiner 

Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses 

Staates an eine natürliche Person für diesem Staat, einer seiner Gebietskörperschaften oder 

einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts geleistete Dienste gezahlt werden, 

... abweichend von Artikel 18 nur in diesem Staat besteuert werden. Diese Ruhegehälter 

dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die natürliche Person in 

diesem Staat ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses Staates ist.“ 

Eine solche Ruhegehaltszahlung, die eine im anderen Staat ansässige Person erhalten hat 

und die nach Artikel 19 Absatz 2 des DBA im Ansässigkeitsstaat unter Progressionsvorbehalt 

steuerfrei ist, verliert diese Steuerfreiheit nicht dadurch, dass sie nach dem Tod des 

ursprünglichen Empfängers an dessen im selben Vertragsstaat ansässigen Ehepartner 

weitergezahlt wird. 

Zum Beispiel verliert die an einen pensionierten Polizeibeamten gezahlte deutsche 

Staatspension, die nach Artikel 19 Absatz 2 des DBA in Österreich unter 

Progressionsvorbehalt steuerfrei ist, diese Steuerfreiheit nicht dadurch, dass sie nach dem 

Tod des ehemaligen Polizeibeamten an dessen Witwe weitergezahlt wird. Dem Umstand, 

dass die Witwe keine öffentliche Funktion in Deutschland bekleidet hat, wird nicht die 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Vertrag&id=6004000&ida=DBADEV&gueltig=APPDAT&hz_id=6004000&dz_VonArtikel=19&dz_VonAbsatz=2


 

 

© Bundesministerium für Finanzen Seite 2 

Wirkung beigemessen, dass eine ursprünglich dem Artikel 19 des DBA zuzuordnende 

Ruhegehaltszahlung in den Händen der Rechtsnachfolgerin allein deshalb anders zuzuordnen 

wäre. Diese nachträglichen Einkünfte beim Rechtsnachfolger sind unter die 

abkommensrechtliche Einkunftsart einzuordnen, die für den Rechtsvorgänger maßgebend 

gewesen ist. 

Entsprechend ist auch für Zwecke der Anwendung des Artikels 19 Absatz 2 Satz 2 des 

Abkommens nur auf die Staatsangehörigkeit des ursprünglichen Ruhegehaltsempfängers 

abzustellen. Daher ist eine nach dieser Abkommensbestimmung in Österreich steuerfrei zu 

stellende deutsche Staatspension nach Ableben des Ehemannes bei dessen Witwe auch dann 

nicht zu besteuern, wenn diese bereits zu Lebzeiten des Ehemanns die österreichische 

Staatsangehörigkeit hatte. 

Diese Konsultationsvereinbarung ist auf alle zum Zeitpunkt der Unterzeichnung noch offenen 

Fälle anzuwenden. 

Bundesministerium für Finanzen, 10. Oktober 2012 


